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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de
 
Öffentlicher Teil

Eröffnung und Begrüßung;
Feststellung der Beschlussfähigkeit;
Feststellung der Tagesordnung;
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversamm-

lung am 09.11.2022;
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;
Niederschrift;
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.09.2022;
- Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 15.09.2022 (Fortsetzung vom 

14.09.2022);
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 12.10.2022;
- Beschlussprotokoll der Sitzung vom 13.10.2022 (Fortsetzung vom 

12.10.2022);
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;
Mandatsveränderungen;
Einwohneranfragen (Der Tagesordnungspunkt wird gg. 17.00 Uhr 
aufgerufen);
- Sanierungsgebiete; Andreas Teichmann
- Fahrradbügel vor der St.-Lukas-Kirche; Volker Schimpff
- Städtepartnerschaft mit Kiew; Dr. Reinhard Lochner
- Nachfrage zur Einwohneranfrage – VII-EF-07701 – Masterplan 

Grün; Gaston Lubetzki
- Solarmodule auf Bussen der LVB zur Kosten- und Emissionsre-

duktion; Daniel Obst
- Umfang des geplanten Schulneubaus in Leipzig; Dieter Krause
- Keine Flinkster Autos mehr über Leipzig Move buchbar; Ralf 

Detlev Kohl
- Parkplatzsituation Schönefeld; Henry Damm
- Zukunftsfähige klimawandelresistente Straßenbäume; Gerd Sklaar
- Impulsvortrag zu Urbane Waldgärten & Moderne Holzwerkstoffe; 

Matthias Malok
- Wagenplätze; Helmut Brandtner
Petitionen;
- Petition nach § 12 SächsGemO zu einer Studie „Wärmenetz 4.0“ 

zur künftigen Wärmeversorgung in der Stadt Leipzig; Petitions-
ausschuss / Petent: Dieter Krause

- Energiepreise stabil halten! Lippendorf am Netz belassen – CO2-
Steuer aussetzen!; Petitionsausschuss / Petent: Partei „Alternative 
für Deutschland“, Kreisverband Leipzig  

- Erneute Petition zur Einsetzung eines kommunalen Aktenein-
sichtsausschusses zum Verkauf der drei innerstädtischen Bahn-
konversionsflächen nach Fertigstellung des Leipziger City-Tunnels; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause

- Shukowstraße in Boris-Romantschenko-Straße umbenennen! Keine 
Umbenennung der Turmgutstraße!; Petitionsausschuss / Petent: 
Kai-Uwe Arnold

- Petition gegen die Umbenennung der Turmgutstraße; Petitionsaus-
schuss / Petenten: Einwohnerinnen und Einwohner der Turmgut-
straße 2

- Petition gegen die Umbenennung der Shukowstraße; Petitions-
ausschuss / Petentin: Petra Praetz

- Umbenennung der Turmgutstraße in Boris-Romantschenko-Straße; 
Fraktion Die Linke

Besetzung von Gremien;
- Beirat für Gleichstellung (11. Änderung);
- Jugendbeirat (6. Änderung);
- Migrantenbeirat (7. Änderung);
- Seniorenbeirat (6. Änderung);

- Berufung sachkundiger Einwohner in den Fachausschuss Jugend, 
Schule und Demokratie (3. Änderung);

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;
- Kommunale Mitglieder in der Trägerversammlung Jobcenter 

Leipzig;
- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig in der Verbandsversammlung 

Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV) (1. Änderung);
- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Klinikum 

St. Georg gGmbH (1. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019 
gemäß VII-Ifo-00137);

- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Invest Region 
Leipzig GmbH (4. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019 gemäß 
VII-Ifo-00138);

- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Städtische 
Altenpflegeheime Leipzig gGmbH (1. Änderung der Besetzung 
vom 18.09.2019 gemäß VII-Ifo-00151);

- Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Leipzig GmbH (3. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019 gemäß 
VII-Ifo-00155);

Personalangelegenheiten;
Statements der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024;
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in 
die Gremien gem. § 5 Abs. 3 – 5 der Geschäftsordnung  (Die An-
träge finden Sie in der aktualisierten elektronischen Version der 
TO in Allris);
Anträge zur Beschlussfassung;
- Bau eines Fahrradweges auf der Käthe-Kollwitz-Straße / Karl-Hei-

ne-Straße; Jugendparlament/Jugendbeirat
- Klubkultur fördern – Neubau ermöglichen; Jugendparlament/

Jugendbeirat
- Erwerbungsetat der Stadtbibliothek; Jugendparlament/Jugend-

beirat
- Teilnahme am „Wattbewerb“ – jede Photovoltaik-Anlage zählt; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Neufassung VII-A-06958 Task Force „Energiewende“ zur Be-

schleunigung der Energie-Einsparmaßnahmen und des Ausbaus 
Erneuerbarer Energien; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Eilbedürftigkeit bei Vorlagen; Fraktion Freibeuter
- Invest Region Leipzig weiter entwickeln!; Fraktion Die Linke
- Gartendenkmal Klingerplatz; Stadtrat Marius Beyer
- Portal für Ersatzpflanzungen gemäß der Baumschutzsatzung der 

Stadt Leipzig auf privaten Grundstücken; Stadträte Sylvia Deubel, 
Christoph Neumann

- Verkehrssicherheit in der hinteren Holbeinstraße erhöhen; Stadtrat 
M. Weber

- Tempo 30 in der Erich-Köhn-Straße dank Fahrradstraße – Wohnge-
biete brauchen menschenfreundliche Mobilität; Stadtbezirksbeirat 
Altwest

- Projekt „Hundestaffel“ stoppen und etablierte Systeme stärken; 
Fraktion Die Linke, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Querungshilfe für FußgängerInnen über die Zschochersche Straße 
schaffen; Fraktion Freibeuter

- Straßen an sich verändernde Mobilitätsbedürfnisse anpassen; 
SPD-Fraktion

- Markt- und Festplätze in den eingemeindeten Ortsteilen moder-
nisieren; SPD-Fraktion

- Zugang zum Gesundheitsregelsystem für Migrant: innen erleich-
tern und interkulturelle Öffnung des Gesundheitswesens fördern; 
Migrantenbeirat

- Sofortmaßnahmeplan Parkchaos; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Systematisierung von Formen einer Erinnerungskultur, die sich 

historischen Ambivalenzen und umstrittenen Persönlichkeiten 
offensiv stellt; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

- Einführung eines Zentralen Fördermittelmanagements bis 

Mittwoch, den 09.11.2022, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 10.11.2022, ab 
16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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30.6.2023; Fraktion Die Linke
- Kooperativen Wohnungsbau und Wohneigentum fördern; Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen
- Leipziger Kleider-Tauschladen ermöglichen; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen 
- Konzipierung einer Struktur- bzw. Infrastrukturförderung für die 

Freie Szene; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Der Thomanerchor – keine Jungssache mehr!; Thomas Kumbernuß
- Schutzschirm gegen Teuerung – 13-Punkte-Garantieplan; Fraktion 

Die Linke
- Bezahlbares Grundkontingent der Gas- und Stromversorgung für 

alle Privathaushalte prüfen:  Drohende soziale Notlagen in Leipzig 
rechtzeitig abwenden!; Fraktion Die Linke

- Klimaschutz mit Hilfe von Ersatzpflanzungen für gerodete Stark-
bäume  (SBB 0015/ 21/22); Stadtbezirksbeirat Leipzig-Südost

Anfragen an den Oberbürgermeister;
- Aktuelle Situation der Abwasserreinigung und Trinkwasserauf-

bereitung bei den Kommunalen Wasserwerken Leipzig aufgrund 
Lieferproblemen aus der chemischen Industrie; Fraktion Die Linke

- Umsetzung des Beschlusses zum Antrag A-06948-NF-02; CDU-
Fraktion

- Vorbereitungen der Stadt Leipzig auf tagelange Strom- und Gas-
ausfälle; AfD-Fraktion

- Fortschreibung und Prioritätenlisten Straßen- und Brückenbau-
programm; SPD-Fraktion

- Antrag auf Erlass einer Rechtsverordnung nach § 201a BauGB 
(angespannter Wohnungs-markt); Fraktion Die Linke

- Freiplätze , ermäßigte Plätze, Vertragsgestaltung, Integrationskin-
der und Kinder mit Migrationshintergrund in Leipziger Kinder-
tagesstätten; SPD-Fraktion

- Auswertung Pilotprojekt Leipziger Reparaturbonus; SPD-Fraktion
- Gasletztverbraucher ab 10 MWh – Sicherheitsplattform Gas – Nach-

frage zur Beantwortung VII-F-07621-AW-01; Fraktion Die Linke
- Weitere Preissteigerungen bei der Essensversorgung in Kita und 

Schulen; Fraktion Die Linke
- Umsetzung Mittelfristprogramme fristgerecht dem Stadtrat zur 

Verfügung stellen – Nachfrage zu F 6884; Fraktion Die Linke
- Auswirkung der Wohngeldreform in Leipzig – Nachfrage zur 

Antwort der Verwaltung zu VII-F-07741-AW-01; Fraktion Die Linke
- Entwicklung der Mietverträge und -zahlungen der Stadt Leipzig 

von 2012 bis 2021 – Nachfrage zur Antwort auf die Anfrage VII-
F-06883; Fraktion Die Linke

- Maßnahmen zum Strukturwandel – Nachfrage zu Beantwortungen 
der Anfrage VII-F-04886-AW-01 und VII-F-06336; Fraktion Die 
Linke

- Stadtratsbeschlüsse und Beschlusskontrolle in den Dezernaten 
und Ämtern; Fraktion Die Linke

- Gegen das Vergessen – Die deutschen Heimatvertriebenen in 
Leipzig; AfD-Fraktion

- Fahrradstellplätze an Leipziger Schulen und Kindertagesein-
richtungen – Wurden nach 1,5 Jahren Fortschritte erzielt?; Oliver 
Gebhardt, William Rambow

- Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) – wurden bei 
der Auftragsvergabe regional ansässige Unternehmen in Leipzig 
gebührend berücksichtigt?; Stadträtin Marianne Küng-Vildebrand

- Wann kommt endlich der Verwaltungsstandpunkt zum Antrag 
VII-A-06486 vom Stadtbezirksbeirat Alt-West?; Stadtrat Dr. Volker 
Külow

- Sponsoring des Opernballs durch die Stadt Leipzig, Eigenbetriebe 
oder Beteiligungsunternehmen; Juliane Nagel

- Umgang mit Spontanversammlungen durch die Versammlungs-
behörde; Juliane Nagel

- Versäumte Anmeldung ukrainischer Geflüchtete bei der Kranken-
kasse; Juliane Nagel

- Parksituation in Grünau, WK VII (Bereich Taurusweg und Saturn-
straße); Stadtrat Sören Pellmann

- Zur Situation der Verkehrsleistung der LVB – insbesondere Linie 
8; Stadtrat Sören Pellmann

- Schüler-BAföG-Leistungen; Stadtrat Sören Pellmann
Bericht des Oberbürgermeisters;
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;
- Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen der 

Stadt Leipzig und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 (5) SächsGemO 
bis 05.10.2022.;

Vorlagen I;
- Mehrbedarf gemäß § 79 (1) SächsGemO für die Aufrechterhaltung 

der Verkehrssicherungspflicht am Baumbestand der Stadt Leipzig 

– eilbedürftig;
- Gewährleistung der flexiblen Bewirtschaftung von Haushalts-

mitteln im Zusammenhang mit der Versorgung und den Hilfen 
für Schutzsuchende aus der Ukraine sowie der Versorgung und 
Unterbringung von Geflüchteten – eilbedürftig; 

-  Vertragserfüllung der Stadt Leipzig gegenüber Leistungserbrin-
gern im Rettungsdienst (Bestätigung gem. § 79 (1) SächsGemO als 
Liquiditätsvorgriff) – eilbedürftig;

- Planungsbeschluss Umnutzung der medizinischen Einrichtung 
in der Friesenstraße 8 zu einem 3-zügigen Gymnasium;

- Planungsbeschluss Nordstraße 43 – Ersatzneubau 2 Kindertages-
einrichtungen mit Jugendhilfeeinrichtung (HzE) und Verwaltungs-
unterbringung;

- Baubeschluss Gemeinschaftsschule Dösner Weg – Neubau Teil:  
Gemeinschaftsschule 5-5-3-zügig mit 2-Feld-Sporthalle, Dösner 
Weg 39;

- Grundsatzbeschluss Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau unter 
Einbeziehung der Völkerfreundschaft und Neubau einer wett-
kampftauglichen 3-Feld-Sporthalle;

- Notwendige überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 SächsGe-
mO für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen im 
Jahr 2022;

- Notwendige überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 SächsGe-
mO für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertages-
einrichtungen/Heimen/Offenen Freizeittreffs im Jahr 2022;

- 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 
von ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung);

- Bewerbung:  12. Festival „Politik im Freien Theater“ 2025 in Leipzig;
- Änderung und Anpassung des Ratsbeschlusses VII-DS-02295 vom 

28.04.2021 – Anpassung der zeitlichen Umsetzung und Anpassung 
des Finanzierungskonzeptes zum Masterplan „Zoo der Zukunft“;

- 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution am 9. Oktober 2024;
- 150 Jahre GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig, weitere 

Jubiläen im Jahr 2024 sowie Vorbereitung Themenjahr „Buch“ (AT) 
2025;

- Städtische Zuweisung an die Klinikum St. Georg gGmbH zum 
Ausgleich pandemiebedingter Schäden für das Geschäftsjahr 
2021 – Übertragung nicht in Anspruch genommener Mittel in die 
Geschäftsjahre 2022/2023;

- Zuschlag für Beratungsleistung:  Evaluierung der Clusterent-
wicklung und Clusterförderstrategie der Stadt Leipzig;

- Wirtschaftsplan des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engels-
dorf für das Jahr 2023; Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales

- Verwaltungsobjekt „Gohlis-Center“, Elsbethstraße 19 – 25; Umzugs- 
und Ausstattungskosten sowie Bestätigung einer überplanmäßigen 
Aufwendung gemäß § 79 (1) SächsGemO;

- Straßenbenennung 1/2022;
- Verwaltungsobjekt Rohrteichstraße 16-20; Umzugs- und Ausstat-

tungskosten sowie Bestätigung überplanmäßiger Aufwendungen 
und Auszahlungen gem. § 79 (1) SächsGemO;

- Baubeschluss Neubau Jugendhilfeeinrichtung, Leipziger Straße 
165;

- Städtebaulicher Vertrag im Rahmenplangebiet Alte Messe zur 
Planung und Herstellung der Straße des 18. Oktober – Nord (BA 
2.2), der Straße des 18. Oktober – Süd (BA 2.3) und des Gehweges 
Ottostraße (Ergänzung);

- Baubeschluss Neubau einer Jugendhilfeeinrichtung, Edmond-Kai-
ser-Str. 11, 04158 Leipzig;

- EFRE-Stadtentwicklung Fördergebiet Leipziger Osten 2021 – 2027;
- Mitgliedschaft der Stadt Leipzig, Liegenschaftsamt, im Erbbau-

rechtsverband;
- Stellungnahme der Stadt Leipzig zum Vorentwurf der 1. Gesamt-

fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Markranstädt;
- Übertragung interner Zuständigkeitsrechte auf die Betriebsleitung 

des Eigenbetriebs Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig im 
Rahmen der Neuordnung der Liegenschaft Delitzscher Straße 141;

- Fachplan Wohnungsnotfallhilfe in Leipzig 2023 bis 2026;
- Satzung über die Wahlordnung für die Mitglieder des Migrantin-

nen- und Migrantenbeirates der Stadt Leipzig;  
- Fortführung der Versorgungsverträge für die Bereitstellung und 

Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und kom-
plementären psychiatrischen Versorgung in der Stadt Leipzig mit 
freien Trägern für die Jahre 2023 und 2024;  

Unterbringung von Geflüchteten;
- Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt 

Leipzig – Stand:  30. September 2022;
Informationen I;
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Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (15.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: claudia.
schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-
online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (15.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mi-
chael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die Schieds-
stelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig und 
ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich direkt an die 
Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 07.11.2022, 17.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 26.09.2022
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 10.10.2022
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Auseinandersetzung Kirchschullehn zu Gundorf für die Erweiterung 

der Grundschule in Gundorf – Erst und Zweitvorlage; Dezernat Stadt-
entwicklung und Bau (VII-DS-07387)

Anfragen, Sonstiges

Beschlüsse aus der 54. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 12.09.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 55. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 26.09.2022
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Die Aushangtafeln im Neuen Rathaus der Stadt Leipzig, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig – Untere Wandelhalle, gegenüber den Zimmern 
72-75 – wurden von der Stadtverwaltung Leipzig als Stelle zur öffentlichen 

Öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer  
Benachrichtigung im Sinne des  

Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG)
Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung im Sinne des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) allgemein bestimmt. ■

Dezernat Allgemeine Verwaltung, Hauptamt

- Finanzbericht 2022 zum Stichtag 30.06.2022;
- Benennung der Vorsitzenden der Stadtbezirksbeiräte für die Wahl-

periode 2019 bis 2024 (4. Änderung);
- Leipziger Demokratie-Monitor 2020; Dezernat Jugend, Schule und 

Demokratie
- Planungsauftakt für Ersatzneubau der Brücke Sasstraße (II/R09) 

über die Anlagen der Deutschen Bahn im Zuge der Sasstraße;
- Suchtbericht der Stadt Leipzig 2022;
- Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen und Einzahlungen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus 2021 nach 2022;
- Erläuterungsmaterial zum Haushaltsplanentwurf – Teil Stellenplan 

2023/2024;
- Sozialreport 2022;

- Betreibung und Finanzierung kommunaler Impfstellen ab Herbst 
2022;

- Prüfergebnisse zu Maßnahmen gegen Energiearmut für Leipzig-
Pass Inhaber/-innen;

- Jahresrückblick 2021 – Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und 
Jugendparlament/Jugendbeirat ■

(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de

Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 01.11.2022 um 19 Uhr 
In der Alten Schule Göbschelwitz, Göbschelwitzer Str. 73, 04356 
Leipzig
 - Eröffnung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
 - Protokollbestätigung vom 04.10.2022
 - Vorstellung des Projektes „Die Stadt als Bühne“
 - Umgang mit unvorhersehbaren Ereignissen (Notfallinformationen)
 - Information zur Vorlage VII-Ifo-07523: Jahresrückblick 2021 – Ort-

schaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und Jugendparlament/Jugendbeirat 
 - Beantwortung von Bürgerfragen / Sonstiges
 - Anfragen

Sitzung des Ortschaftsrates Mölkau am 01.11.2022 um 19 Uhr 
im Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, Engelsdorfer 
Straße 90, 04316 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 04.10.2021
 - Bürgeranfragen
 - Präsentation „Gemeinschaftsvorhaben Zweinaundorfer Straße 2023“ 
 - Teilnahme des Bürgermeisterpaten OR Mlk, Herr Hörning
 - Beschlussvorlage-Nr. VII-DS-06361-NF-04 „Hauptsatzung“ – Anhörung
 - Beschlussvorlage Nr. VI-DS-06526-NF-01-DS-02 „2. Satzung zur Ände-

rung der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen 
(Entschädigungssatzung) – zur Kenntnis

 - Informationsvorlage-Nr. VII-Ifo-07523 „Jahresrückblick 2021 Ortschaftsräte, 
Stadtbezirksbeiräte und Jugendparlament/ Jugendbeirat – zur Kenntnis

 - Durchsprache „Fragebogen zum Leben in „Mölkau“ 
 - Protokollierung der im Umlaufverfahren beschlossenen Änderungs-

anträge des OR Mlk zur Aufstellung des DHH 2023/2024
 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Informationen aus dem Stadtrat
 - Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Lindenthal am 01.11.2022 um 19 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses Lindenthal, Erich-Thiele-Straße 2, 
04159 Leipzig
 - Begrüßung und Festlegung der Mitunterzeichner
 - Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Mitteilungen des Ortsvorstehers
 - Anfragen der Anwohner 
 - Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
 - Evaluierungsgespräch zu den Maßnahmen Sonntagsfahrten auf 

Porsche Teststrecke (Gäste: Wirtschaftsbürgermeister Hr. Schülke und 
Geschäftsleitung Porsche)

 - Vorstellen des Entwicklungskonzeptes für die Ackerfläche an der 
Langen Trift

 - VII-Ifo-07523 – Jahresrückblick 2021 – Ortschaftsräte, Stadtbezirks-
beiräte und Jugendbeirat

Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf am 01.11.2022 um 19 Uhr 
im Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 5a, 04178 
Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle 87. Sitzung vom 04.10.2022
 - Auswerten Ratsversammlung vom 12.10.2022 
 - Beschlussvorlage – VI-DS-06526-NF-01-DS-022. Satzung zur Änderung 

der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen (Ent-
schädigungssatzung)

 - Projektvorstellung Haltestelle „Wachbergallee“ in der Miltitzer Straße
 - BeschlussvorlageÄnderungsanträge des Ortschaftsrates zum Haushalt 

2023/2024- Erhöhen Druckkostenzuschuss Link- Erarbeiten Entwurfs-
planung für ein Gemeindezentrum in Rückmarsdorf 

 - Änderungsbeschluss Ortschaftsrat zu den Sitzungsterminen 2023TOP 
 - Informationsvorlage – VII-Ifo-07523Jahresrückblick 2021 – Ortschafts-

räte, Stadtbezirksbeiräte und Jugendparlament/Jugendbeirat
 - Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles
 - Organisatorisches

Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg am 03.11.2022 um 
19.00 Uhr im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger Straße 81, 
04178 Leipzig
 - Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 6.10.2022
 - VII-DS-07522 – Übergang der Bauhöfe an die Stadtreinigung
 - VII-DS-07632 – Verrechnung Sanierungsgebühren
 - Haushaltsänderungsanträge
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln
 - VII-Ifo-07523 – Jahresrückblick 2021 – Ortschaftsräte, Stadtbezirksbei-

räte und Jugendparlament/Jugendbeirat
 - Informationen
 - Sonstiges
 - Bürgerfragen

Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolkwitz am 03.11.2022 um 
18.30 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, Liebert-
wolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung, 
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Niederschrift vom 06.10.2022
 - Doppelhaushalt 2023/2024 Anträge
 - VII-DS-07021 Dezernat Stadtentwicklung und Bau -Bau-und Finanzie-

rungsbeschluss- zugangssichere  Fahrradabstellanlagen                        
 - VI-DS-06526-NF-01-DS-02 -----  2.Satzung zur Änderung der Satzung 

über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen                        
 - VII-Ifo-07523  Jahresrückblick 2021 –Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte 

und Jugendparlament
 - Auswertung gemeinsames Gremium  SBB/OR
 - Bürgerumfrage in Leipziger Ortschaften
 - Brauchtumsmittel 
 - Sonstiges
 - Einwohnerfragestunde

Sitzung des Ortschaftsrates Engelsdorf am 07.11.2022 um 19 Uhr
im Versammlungsraum des Ortschaftsrates Engelsdorf, Engels-
dorfer Straße 345, 04319 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung, 
 - Tagesordnung 
 - Bestätigung der Niederschrift vom 10.10.2022
 - VII-DS- 06299 Bau und Finanzierungsbeschluss der Radwegs Anlage 

östlich der Baalsdorfer Straße zwischen Baalsdorf und Holzhausen.
 - Oberbürgermeister BA-Nr.VI-DS-06526-NF-01-DS-02
 - Beschlussvorlage zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 

von ehrenamtlich Tätigen – Entschädigungssatzung.
 - Digitalpauschale
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln: 1. 70-Jahrfeier 2023 Lok Engelsdorf; 2. 

Immergrün e.V.; 3. Beschluss Repräsentation OSR Vorschlag 300.00 Euro
 - Informationen
 - Bürgersprechstunde
 - Sonstiges

Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 10.11.2022 um 19.30 Uhr
in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 21, 
04288 Leipzig
 - Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. ■

Sitzungen der Ortschaftsräte
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Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Zwischenbericht: „Dialogverfahren Verkehrskonzept rund um den 

A.-Bretschneider-Park“ 
 - Information zum Glasfaserausbau im Stadtbezirk

Stadtbezirksbeirat Mitte am 03.11.2022, 18:00 Uhr, Stadtbüro, 
Burgplatz 1, 04109 Leipzig und per Videokonferenz 
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter 
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Verkehrssituation Waldplatz
 - Straßenbenennung 1/2022
 - Baubeschluss Gemeinschaftsschule Dösner Weg – Neubau Teil:  Ge-

meinschaftsschule 5-5-3-zügig mit 2-Feld-Sporthalle, Dösner Weg 39
 - Planungsbeschluss Nordstraße 43 – Ersatzneubau 2 Kindertagesein-

richtungen mit Jugendhilfeeinrichtung (HzE) und Verwaltungsun-
terbringung

 - Vorplanung Komplexmaßnahme Berliner Straße und Erich-Weinert-
Straße von Wilhelm-Liebknecht-Platz bis Eisenbahnüberführung 
Berliner Straße

 - Anlage für soziale Zwecke auf der Alten Messe, Halle 13:  Grundsatz-
beschluss, Abschluss Mietvertrag sowie Ausführungsbeschluss für die 
Betreibung, Bewachung und soziale Betreuung

 - Anträge zum Doppelhaushalt 2023/24

Sitzung Stadtbezirksbeirat Nordwest am 3.11.2022, 18.00 Uhr, 
Stadtteilzentrum „Anker“, Renftstraße 1, 04159 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest/
 - Geschäftsordnung
 - Hauptsatzung
 - Notinstandsetzung Pfeiler Brücke Sesenheimer Straße (BW II/R02)
 - Baubeschluss Neubau einer Jugendhilfeeinrichtung, Edmond-Kaiser-

Str. 11, 04158 Leipzig
 - Sofortmaßnahmeplan Parkchaos
 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südwest am 07.11.2022, 18:00 Uhr, Schule am 
Grünen Gleis, Baumannstraße 13, 04229 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest
 - Informationen zur Baumaßnahme Seumestraße
 - Querungshilfe für FußgängerInnen über die Zschochersche Straße 

schaffen
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss – zugangsgesicherte Fahrradabstell-

anlagen ■

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung Stadtbezirksbeirat Südost am 01.11.2022, 18:30 Uhr, 
Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 9, 04299 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-
suedost/
 - Planungsbeschluss Buckyweg – Interim Kindertageseinrichtung
 - Bebauungsplan Nr. 443 „Gemeinbedarfsfläche Döbelner Straße“; 

Stadtbezirk: Südost, Ortsteil: Stötteritz; Freigabe zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 - Verkehrsproblematiken im Stadtbezirk

Stadtbezirksbeirat Alt-West am 02.11.2022, 17:30 Uhr, Rathaus 
Leutzsch, Beratungsraum 1. Etage, Georg-Schwarz-Straße 140, 
04179 Leipzig 
 - Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
 - Hundewiese Palmengarten
 - Gespräch mit der Patenbürgermeisterin Frau Felthaus
 - Trinkwasserbrunnen 
 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget
 - Information zur Bewerbung Leipzig & Plauen als Zukunftszentrum

Stadtbezirksbeirat Süd am 02.11.2022, 18:00 Uhr, hybrides 
Format, d.h. für Gäste als Videokonferenz
Den Link und die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie 
unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
 - Bestellung eines Erbbaurechts für den Standort Hammerstraße 

für einen Kita-Erweiterungsbau
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss – zugangsgesicherte Fahrradab-

stellanlagen
 - Vorstellung Arbeit Stadtteilzentrum Lößnig
 - Konzept Wohnraum Leipziger Süden

Sitzung Stadtbezirksbeirat Nord am 03.11.2022, 17:30 Uhr, Kul-
turhof Gohlis, Kultursaal, Eisenacher Straße 72, 04155 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nord  
 - Einwohneranfragen
 - Gespräch zur Parksituation Bothestraße 
 - Umbenennung der Turmgutstraße in Boris-Romantschenko-Straße
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss – zugangsgesicherte Fahrradab-

stellanlagen (Bike IT)

https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest/
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost/
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost/
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nord  
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Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 
das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 
4147) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:

Die Liquind 24/7 GmbH, Schlüterstraße 39 in 10629 Berlin, hat bei der 
Stadt Leipzig gemäß § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist, in Verbindung mit Nummer 
9.1.1.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. 
Januar 2021 (BGBl. I S. 69) geändert worden ist, die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage 
zur Lagerung von Stoffen oder Gemischen, die bei einer Temperatur 
von 293,15 Kelvin und einem Standarddruck von 101,3 Kilopascal 
vollständig gasförmig vorliegen und dabei einen Explosionsbereich in 
Luft haben (entzündbare Gase), in Behältern oder von Erzeugnissen, 
die diese Stoffe oder Gemische z. B. als Treibmittel oder Brenngas ent-
halten, dienen, ausgenommen Erdgasröhrenspeicher und Anlagen, die 
von Nummer 9.3 erfasst werden, soweit es sich nicht ausschließlich 
um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 
1 000 Kubikzentimeter handelt, mit einem Fassungsvermögen von 3 
Tonnen bis weniger als 30 Tonnen am Standort Söllichauer Straße in 
04356 Leipzig, Gemarkung Seehausen, Flurstück 563 beantragt.

Die Anlage zur Lagerung von Flüssigerdgas (LNG – liquified natural 
gas) ist der Nummer 9.1.1.3 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zuzuordnen. Für das Vorhaben war gemäß 
§ 7 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
durchzuführen. 
 
Gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung gibt die Stadt Leipzig ihre Feststellung der Öffentlichkeit bekannt:

Im Zuge der Vorprüfung wurde festgestellt, dass besondere örtliche 
Begebenheiten am Vorhabenstandort vorliegen, da sich das Vorhaben 
im Verdichtungsgebiet der Stadt Leipzig befindet. Erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen sind jedoch nicht zu befürchten, sodass 
keine UVP-Pflicht besteht. 

Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht nach 
Anlage 3 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung als 
wesentlich angesehen:

Der Standort befindet sich gemäß Bebauungsplan Nr. E-28 „Gewerbe-
gebiet Podelwitz“ in einem Gewerbegebiet und im Verdichtungsgebiet 
der Stadt Leipzig. Zur Betankung von LKW soll eine LNG-Tankstelle 
auf einer Stahlbetonplatte errichtet werden. In dem oberirdischen 
Lagerbehälter sollen maximal 29,9 Tonnen LNG gelagert werden. Bei 
der Betankung kommt es zu vernachlässigbar geringen Emissionen. 
Die Bildung von entzündlichen Atmosphären oder eine Gesundheits-
gefährdung hinsichtlich Luftschadstoffen und Lärm kann ausgeschlos-
sen werden. Die mit dem Betrieb der LNG-Tankstelle verbundenen 
Lärmemissionen sind gering. 

Das Vorhaben hat insoweit positive Auswirkungen auf das Klima, als 
das Flüssigerdgas eine emissionsärmere Alternative für die Kraftstoff-
versorgung von Lastkraftwagen im Vergleich zu der aktuell üblichen 
Verbrennung von Dieselkraftstoff darstellt. 

Abfälle entstehen durch den Betrieb der Tankstelle in geringem Um-
fang, die Entsorgung erfolgt ordnungsgemäß. Durch das Vorhaben sind 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen auf das Schutzgut Wasser zu 
erwarten. Naturschutzrechtliche Belange sind nicht berührt. Extreme 
Wetterereignisse (z. B. Überflutung und Hitzeperioden) in Folge des 
Klimawandels werden keine relevante Auswirkung auf das Vorhaben 
hervorrufen.

Im Ergebnis der Vorprüfung war festzustellen, dass durch das Vor-
haben keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und 
damit keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die vorgenannte 
Entscheidung der Stadt Leipzig nicht selbstständig anfechtbar ist. ■

Leipzig, den 18.10.2022
Stadt Leipzig

Amt für Umweltschutz

Bekanntmachung der Stadt Leipzig zum Vollzug  
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) AZ.: 36.11.02.02-2022/001491

Über die Genehmigung zur Veräußerung des nachstehenden Grund-
stückes ist nach Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

Gemarkung
Flurstücks-Nr. Größe in ha Nutzungsart gem. Angaben im  
       Vertrag / Katasterkarte
Engelsdorf
144/5   0,6292  Ackerland

Leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, die zur 
Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grundstückes interessiert 
wären, wird Gelegenheit gegeben, der Stadt Leipzig, Liegenschaftsamt 
Abt. Verwaltung, Sachgebiet Genehmigungen/zentrale Bestandsfüh-
rung, 04092 Leipzig, unter Angabe des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der 
Reg. Nr.: 0187/22 bis zum 11.11.2022 ihr Erwerbsinteresse schriftlich 
zu bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer eventuell 
gegebenen Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Öffentlicher  Hinweis  
Information an Landwirte und Landwirtschaftsbetriebe
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Gemäß § 15 (3) Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermes-
sungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO) wird hiermit den 
Beteiligten bezüglich der unten genannten Flurstücke ein Grenztermin 
öffentlich angekündigt. 

Die Flurstücke liegen in der Gemeinde Stadt Leipzig, Gemarkung 
Engelsdorf. Betroffen sind folgende Flurstücke: 48/3, 48/4, 49, 50, 52/1, 
55/1, 55/2, 56, 57, 58/1, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 68/2, 68/4, 94/93, 
94/97, 94/98, 94/220, 94/230, 94/231, 100/4, 103, 107, 108/3, 108/4, 109/15, 
109/16, 109/28, 109/29, 110, 110/a, 113, 114, 115, 116/b, 116/h, 117, 117/g, 
117/h, 120/1, 121, 121/1, 121/3, 121/4, 121/c, 121/e, 122/1, 122/6, 122/8, 
122/9, 122/10, 122/11, 123, 124, 127, 128, 129, 132, 133, 133/a, 134/a, 135, 
136, 139/4, 139/6, 139/7, 139/8, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 
139/15, 139/20, 139/22, 140, 140/a, 140/b, 141/4, 141/31, 141/32, 141/34, 
143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/4, 144/b, 144/c, 144/d, 144/e, 144/f, 270, 
271/a, 271/b, 273, 274, 275/1, 277, 278/1, 507, 510.

Grenzen der oben genannten Flurstücke in der Gemeinde Stadt Leipzig, 
Gemarkung Engelsdorf sollen durch eine Katastervermessung nach § 
16 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz – SächsVermKatG) vom 29. 01. 2008 (SächsGVBl. S. 138, 
148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. 04. 2021 
(SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist, bestimmt werden. Die Grenz-
bestimmung ist ein Verwaltungs-verfahren im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes. § 16 SächsVermKatG ist nachstehend abgedruckt.

Eigentümer und Erbbauberechtigte sowie dementsprechende 
Rechtsinhaber der oben genannten Flurstücke sind Beteiligte des 
Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im § 28 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung Beteiligter zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird den Beteiligten der 
ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. 
Im Anschluss erhalten die Beteiligten gemäß des § 16 Abs. 3 Sächs-

In der Gemeinde Stadt Leipzig, Gemarkung Engelsdorf wurden an 
den Flurstücken: 48/3, 48/4, 49, 50, 52/1, 55/1, 55/2, 56, 57, 58/1, 59/3, 
59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 68/2, 68/4, 94/93, 94/97, 94/98, 94/220, 94/230, 
94/231, 100/4, 103, 107, 108/3, 108/4, 109/15, 109/16, 109/28, 109/29, 110, 
110/a, 113, 114, 115, 116/b, 116/h, 117, 117/g, 117/h, 120/1, 121, 121/1, 
121/3, 121/4, 121/c, 121/e, 122/1, 122/6, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 
123, 124, 127, 128, 129, 132, 133, 133/a, 134/a, 135, 136, 139/4, 139/6, 
139/7, 139/8, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/20, 
139/22, 140, 140/a, 140/b, 141/4, 141/31, 141/32, 141/34, 143/1, 143/2, 
144/1, 144/2, 144/4, 144/b, 144/c, 144/d, 144/e, 144/f, 270, 271/a, 271/b, 
273, 274, 275/1, 277, 278/1, 507, 510 Flurstücksgrenzen bestimmt 
und abgemarkt.

Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten werden die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenlegung 
bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus § 17 der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes (Durchführungs-
verordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz – 
SächsVermKatGDVO) vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt 
durch Artikel 16 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 
517) geändert worden ist.

VermKatG Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern.

Anlass der Grenzbestimmung ist eine beantragte Katastervermessung 
an den Flurstücken 139/11, 274, 275/1, 277, 278/1 u.a. in der Gemeinde 
Stadt Leipzig, Gemarkung Engelsdorf. 
Mit der Katastervermessung sollen Flurstücksgrenzen erstmalig im 
Liegenschaftskataster festgelegt werden und bestehende Flurstücks-
grenzen zu diesem Flurstück aus dem Liegenschaftskataster in die 
Örtlichkeit übertragen werden.

Der Grenztermin findet am Donnerstag, dem 24.11.2022 um 9.00 
Uhr statt.
Treffpunkt ist an der Kreuzung Althener Straße/Hirschfelder Straße/
Kirchweg.

Die Beteiligten müssen sich zum Grenztermin mittels gültigem Perso-
nalausweis oder Reisepass ausweisen können. Sie können sich auch 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieser muss einen 
gültigen Personalausweis oder Reisepass und eine vom Beteiligten 
unterschriebene schriftliche Vollmacht vorlegen.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass auch ohne die Anwesen-
heit der Beteiligten oder der Anwesenheit eines Bevollmächtigten die 
Flurstücksgrenzen der Beteiligten bestimmt werden können.
Rückfragen im Vorfeld des Grenztermins sind telefonisch unter 0341-
8687520 möglich. ■

Leipzig, 25.10.2022  
Dr. Ing. Gernod Schindler

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Marienbrunnenstraße 4

04299 Leipzig
Tel. 0341-8 68 75 20

E-mail: vb.dr.schindler@t-online.de

Die Ergebnisse liegen ab dem 28.11.2022 bis zum 28.12.2022 in meinen 
Geschäftsräumen Marienbrunnenstraße 4, 04299 Leipzig, von Mon-
tag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr zur Einsichtnahme 
bereit. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten die Er-
gebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 05.01.2023 
als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 03 41/8 68 75 
20 oder der e-Mail-Adresse vb.dr.schindler@t-online.de zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Wiederherstellung und Fest-
stellung der Grenzen, die Abmarkung bzw. das Absehen von der 
Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden 
dieser Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei Dr. Gernod Schindler, Öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur, Marienbrunnenstraße 4, 04299 Leip-
zig, einzulegen. Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch 
innerhalb der Monatsfrist beim Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, eingeht.■

Leipzig, 25.10.2022  
Dr. Ing. Gernod Schindler

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Marienbrunnenstraße 4, 04299 Leipzig

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins nach § 15 (3)  
Durchführungsverordnung um Sächsischen Vermessungs-  

und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO) Straßenschlussvermessung 
„Althener Straße – Staatsstraße S 78“

Offenlegung von Ergebnissen einer Grenzbestimmung  
und Abmarkung Straßenschlussvermessung „Althener Straße –  
Staatsstraße S 78“ gemäß § 17 der Durchführungsverordnung  

zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 13.07.2022 den Jahres-
abschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt. 
Entsprechend § 34 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
(SächsEigBVO) in der Fassung vom 10.12.2018 stellt der Stadtrat den 
Jahresabschluss fest und beschließt dabei über die Verwendung des 
Jahresgewinnes oder die Behandlung des Jahresverlustes des Eigenbe-
triebes und über die Entlastung der Betriebsleitung. Grundlage für die 
Feststellung des Jahresabschlusses bilden die Prüfungsergebnisse der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Bericht der örtlichen Prüfung.

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 in der Fassung vom 19.03.2021 (Anlage 2) wird festgestellt:

Bilanzsumme 2.649.177,13 €

Aktiva  Passiva

Anlagevermögen 191.922,84 € Eigenkapital 922.215,25 €
Umlaufvermögen 2.447.447,41 € -  Stammkapital 25.564,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten 9.806,88 € -  Kapitalrücklage 291.436,37 €
   -  Gewinnrücklagen 583.151,52 €
   -  Gewinnvortrag Vorjahre 77.655,37 €
   -  Jahresfehlbetrag 55.592,01 €
   Sonderposten für 
   Zuweisungen 184.288,50 €
   Rückstellungen 71.342,94 €
   Verbindlichkeiten 1.163.126,12 €
   Rechnungsabgrenzungsposten 308.204,32 €

Summe der Erträge 8.109.604,05 €
Summe der Aufwendungen 8.165.196,06 €
Jahresverlust 55.592,01 €

Feststellung des Jahresabschlusses 2020  
des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 55.592,01 wird mit dem 
bestehenden Gewinnvortrag (per 31.12.2020 EUR 77.655,37) ver-
rechnet.

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis 
31.12.2020 Entlastung erteilt.

Von der „Ebner Stolz GmbH und Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft“ wird folgender Bestätigungsver-
merk erteilt, der da lautet: 

„Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalen Eigenbetriebs Leip-
zig/Engelsdorf, Leipzig,   bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2020 und der Gewinn  und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalen 
Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesell-
schaften geltenden  handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen  Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum  31. 
Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes 
Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Betriebsleiters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver-
mittelt. Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschusses ist der Betriebsleiter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist 
der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 
32 SächsEig BVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – be-

absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahres-
abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs 
abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem 
Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs. “

Hinweise zur öffentlichen Auslage: Der Jahresabschluss 2020 und der 
Lagebericht 2020 liegen vom 01.11.2022 bis 10.11.2022 (Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr und am Freitag in der 
Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr) im Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/
Engelsdorf, Holzhäuser Str. 72 in 04299 Leipzig öffentlich aus. ■
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 13.10.2022 die Auf-
stellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 197 „Curschmann-
straße Nord“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.

Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt, Zimmer 498 niedergelegt und 
kann zu den unten genannten Zeiten für die Dauer von zwei Wochen 
kostenlos eingesehen werden, er ist auch im Internet über das Ratsin-
formationssystem der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinfo.
leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07509). 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung geändert werden. 

Das Plangebiet für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 197 befindet 
sich in Leipzig Südost, im Ortsteil Probstheida und betrifft ausschließ-
lich die bereits festgesetzte Gemeinbedarfsfläche auf dem Flurstück 
163/20 der Gemarkung Probstheida südlich des Gildemeisterrings (in 
der Karte schraffiert dargestellt). 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Grundlagen geschaffen werden, um im Teilbereich östlich der Schule 
eine Kindertageseinrichtung errichten zu können. 

Unterrichtung der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit kann sich im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der 
Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planung informieren und sich bis zum 11.11.2022 
gegenüber der Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt zur Planung äußern. 
Sofern schriftliche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie 
bitte an die Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig oder per 
E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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§

Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“,  
1. Änderung, Leipzig-Südost, 

Aufstellungsbeschluss und Unterrichtung der Öffentlichkeit

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“ 
(fett umrandet) mit dem Bereich der 1. Änderung (schraffiert dargestellt).

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Zum Bebauungsplan Nr. 443 „Gemeinbedarfsfläche Döbelner Straße“ 
wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Südost, im Ortsteil Stötteritz, 
am Ende der Schönbachstraße zwischen Bahnfläche und Stötteritzer 
Wäldchen (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist planungsrechtliche Voraus-
setzung zur Entwicklung und Sicherung eines Schulstandortes. Auf 
dem Areal sollen eine 3-zügige Grundschule mit Hort, 2-Feld-Sporthalle 
und Pausen- und Sportfreiflächen sowie Geschosswohnungsbau mit 
einem Anteil an Sozialwohnungen entstehen.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 08.11.2022 bis 29.11.2022

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, 
während der Dienststunden
Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie über 
das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleitplanung 
unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadtbüro, Burgplatz 1 
(Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten 
Mo./Fr. 13 – 16 Uhr und Di./Mi./Do. 13 – 18 Uhr eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07526). 

Stadtspaziergang
Am Mittwoch, dem 09.11.2022, findet um 14.30 Uhr eine öffentliche 
Informationsveranstaltung in Form eines Stadtspaziergangs durch 
das Plangebiet im Beisein des Stadtplanungsamtes statt. Treffpunkt 
ist Döbelner Straße, Ecke Schönbachstraße. 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Bebauungsplan Nr. 443 „Gemeinbedarfsfläche  
Döbelner Straße“, Leipzig-Südost

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 443 „Gemeinbedarfsfläche  
Döbelner Straße“ (fett umrandet).

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 13.10.2022 die Er-
weiterung des Geltungsbereiches zum Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 451 „Semmelweisstraße/An den Tierkliniken“ 
nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Dieser Be-
schluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist 
im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt und kann während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07320). 

Das erweiterte Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 451 befindet sich 
in Leipzig Mitte, im Ortsteil Südost zwischen Semmelweisstraße, der 
Straße An den Tierkliniken, Zwickauer Straße und den Gleisanlagen 
der Deutschen Bahn (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Wegen seiner Lagegunst und Potenziale für gewerbliche, kulturelle, 
universitäre und sonstige Dienstleistungsnutzungen soll das Plangebiet 
neu gegliedert und stadtstrukturell besser an die benachbarten Bereiche 
angebunden werden. Das Plangebiet wird erweitert, um für den Ge-
samtraum eine abgestimmte Gebietsentwicklung zu gewährleisten. ■ 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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§

Bebauungsplan Nr. 451 „Semmelweisstraße/ 
An den Tierkliniken“, Leipzig-Mitte, Erweiterung des  

Geltungsbereiches des Aufstellungsbeschlusses 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 451 „Semmelweisstraße/An den Tier-
kliniken“, (fett umrandet) mit Erweiterungsbereich (schraffiert dargestellt).

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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§

Bebauungsplan Nr. 474 „Stadtteilzentrum Reudnitz – 
Kleiner Kuchengarten“, Leipzig-Südost

Aufstellungsbeschluss 
Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 13.10.2022 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 474 „Stadtteilzentrum Reudnitz 
– Kleiner Kuchengarten“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 
1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt und kann 
während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07485). 

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 474 befindet sich in Leipzig 
Südost, im Ortsteil Reudnitz zwischen Breite Straße, Geyer Straße, 
Kippenbergstraße, Täubchenweg und Brommeweg (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung). 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, ver-
bindliche Maßstäbe zur Steuerung der städtebaulichen Ordnung sowie 
zur Sicherung und Qualifizierung einer angemessenen Freiraument-
wicklung für das Plangebiet zu definieren. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 474 „Stadtteilzentrum Reudnitz 
– Kleiner Kuchengarten“, (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Die 2. Fortschreibung des Lärmaktionsplans für die Stadt Leipzig wurde 
am 13. Oktober 2022 von der Ratsversammlung beschlossen.
Rechtsgrundlage für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen ist § 47d des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). Demnach sind durch die 
zuständigen Behörden Lärmaktionspläne aufzustellen und alle 5 Jahre 
zu aktualisieren. Die Lärmaktionsplanung dient der Vermeidung und 
Minderung von Lärm, insbesondere dort, wo die Geräuschbelastung 
gesundheitsschädliche Aus-wirkungen haben kann.
Mit der nun vorliegenden zweiten Fortschreibung des Lärmaktionsplans, 
basierend auf den Ergebnissen der Lärmkartierung 2017 und der vom 
06.07. bis 03.08.2021 durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung, wurde 
die 1. Fortschreibung weiter konkretisiert. Der Lärmaktionsplan bezieht 
sich räumlich auf das gesamte Stadtgebiet und inhaltlich auf den Kfz- und 
Straßenbahnverkehrslärm. Zum Schutz vor diesem wurden zahlreiche 
Maßnahmen definiert; u. a. wurde die Anordnung sowie Umsetzung 
von Tempo 30 an über 50 stark lärmbelasteten Straßenabschnitten ver-
bindlich festgelegt. Der Plan beinhaltet aber auch konkrete Maßnahmen 
zur Förderung des Umweltverbundes und zum Schutz ruhiger Gebiete.
Darüber hinaus ist die Lärmaktionsplanung ein fachübergreifendes 

Planungsinstrument, das dazu beiträgt gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse in einer wachsenden Stadt zu sichern.
Mit dieser Bekanntmachung wird entsprechend den Anforderungen 
des § 47d Abs. 3 BImSchG die Öffentlichkeit über die im Rahmen der 
2. Fortschreibung getroffenen Entscheidungen informiert. Der Plan 
sowie das Abwägungsprotokoll zu den zuletzt eingegangenen Bei-
trägen und Anregungen kann in der Zeit vom 1. November 2022 bis 
15. November 2022 eingesehen werden. 
Bedingt durch die aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-
Pandemie, wird primär auf die im Internet unter 
www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/luft-und-lärm/laermschutz/
oeffentlichkeitsbeteiligung 
bereitgestellte 2. Fortschreibung des Lärmaktionsplans verwiesen. 
Ergänzend steht für Bürgerinnen und Bürger ohne Zugang zur digi-
talen Fassung des Plans die Möglichkeit zur Verfügung, telefonisch 
einen individuellen Termin zur Einsichtnahme im Umweltinformati-
onszentrum des Amtes für Umweltschutz (Technisches Rathaus) zu 
vereinbaren. Bitte melden Sie sich dafür unter der Telefonnummer 
0341/1 23-67 11 an. ■

Öffentliche Bekanntmachung der 2. Fortschreibung  
des Lärmaktionsplans für die Stadt Leipzig
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Einrichtung einer  
Dachterrasse und thermische Dachertüchtigung des oberen  

Dachraumes, Heinrich-Budde-Straße 27“,  
Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 1107

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Einrichtung einer Dach-
terrasse und thermische Dachertüchtigung des oberen Dachraumes, 
Heinrich-Budde-Straße 27“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 
1107, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 46 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-010557-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohnanlage –  
Betreutes Wohnen, Eilenburger Straße 53 A“,  

Leipzig, Gemarkung Anger, Flurstück 65/3
Gemarkung Anger, Flurstück 65/3, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2022-003339-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohn-
anlage – Betreutes Wohnen, Eilenburger Straße 53 A“, Leipzig, 

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Wiedererrichtung eines  
Wochenendhauses, Kärrnerstraße 23, Leipzig,  

Gemarkung Holzhausen, Flurstück 152

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zuge-
lassen: Folgende Abweichungen von der Sächsischen Bauordnung 
(SächsBO) oder aufgrund der SächsBO erlassenen Vorschriften 
werden zugelassen:
a) Abweichung nach § 6 Abs. 3. SächsBO
 Überdeckung der Abstandsflächen auf dem gleichen Baugrund-

stück von 1,00 m
b) Abweichung nach § 6 Abs. 5 SächsBO
 Die Abstandsflächen liegen auf dem Flurstück 239 Gemarkung 

Zuckelhausen mit einer Fläche von ca. 5,80 m²

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 22 gebeten.■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-008703-VV-63.41-CHC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Wiedererrichtung eines 
Wochenendhauses, Kärrnerstraße 23, Leipzig, Gemarkung Holz-
hausen, Flurstück 152, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Denkmalschutzrechtliche  
Sanierung Mehrfamilienhaus, Ausbau Dachgeschoss, Errichtung von  

vier Gauben und einer Loggia, Wiederherstellung hofseitiger und  
straßenseitiger Balkone, Umbau WE Nr. 1-5, 7, 9-11, Umbau Kellergeschoss, 

Brockhausstraße 11“, Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 212/b

von vier Gauben und einer Loggia, Wiederherstellung hofseitiger 
und straßenseitiger Balkone, Umbau WE Nr. 1-5, 7, 9-11, Umbau Kel-
lergeschoss, Brockhausstraße 11“, Leipzig, Gemarkung Schleußig, 
Flurstück 212/b, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

a) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 (1) SächsBO – barrierefreies Bauen

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 25 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 19.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-008288-VV-63.40-HWI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Denkmalschutzrechtliche 
Sanierung Mehrfamilienhaus, Ausbau Dachgeschoss, Errichtung 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig gemäß § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung über die Erteilung einer Baugenehmigung für 
das Vorhaben: „Sanierung und Umnutzung eines denkmalgeschützten 

Kutscherhauses zu Wohnraum für eine Familie, Christianstraße 25“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2097/1

Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und Umnutzung 
eines denkmalgeschützten Kutscherhauses zu Wohnraum für eine 
Familie, Christianstraße 25“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 
2097/1, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a (2) Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a (2) Satz 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 (5) De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118 – 136, 04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 10.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-005605-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines 6-geschossigen 
Wohn- und Geschäftshauses in der vorhandenen Baulücke,  

Errichtung eines angereihten 5-geschossigen Wohnhauses sowie  
Gründung einer Tiefgarage unter den Gebäuden, Körnerstraße 50“, 

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3082/b

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines 6-ge-
schossigen Wohn- und Geschäftshauses in der vorhandenen 
Baulücke, Errichtung eines angereihten 5-geschossigen Wohn-
hauses sowie Gründung einer Tiefgarage unter den Gebäuden, 
Körnerstraße 50“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3082/b, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 20.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-005765-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Teilum- und -ausbau eines  
Bestandsgebäudes zu einem Hotel mit Frühstückslounge, und  

29 Zimmern im EG bis 3. OG und Ausbau und Aufstockung des 4. OG 
mit drei Betreiberwohnungen hier: 1. Nachtrag zur Baugenehmigung 

vom 28.08.2020 mit AZ 63-2020-001091-SB-63.20-MIS,  
Sternwartenstraße 4, 6“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1215

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Teilum- und -ausbau eines 
Bestandsgebäudes zu einem Hotel mit Frühstückslounge, und 29 Zim-
mern im EG bis 3. OG und Ausbau und Aufstockung des 4. OG mit 
drei Betreiberwohnungen hier: 1. Nachtrag zur Baugenehmigung vom 
28.08.2020 mit AZ 63-2020-001091-SB-63.20-MIS, Sternwartenstraße 4, 
6“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1215, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 88 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat als 
untere Bauaufsichtsbehörde am 20.10.2022 unter dem Aktenzeichen 
63-2022-006287-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit folgendem verfügen-
den Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und Umbau des Dach-
geschosses, Abbruch des Dachstuhls und Ersatzneubau Dachtragwerk, 
Zusammenlegung der zwei Wohneinheiten zu einer Wohneinheit, Er-
richtung einer Loggia hofseitig, Errichtung einer Doppelgaube hofsei-

tig, Moschelesstraße 12“, Leipzig; Gemarkung Leipzig, Flurstück 2583/h

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und Umbau des 
Dachgeschosses, Abbruch des Dachstuhls und Ersatzneubau Dachtrag-
werk, Zusammenlegung der zwei Wohneinheiten zu einer Wohnein-
heit, Errichtung einer Loggia hofseitig, Errichtung einer Doppelgaube 
hofseitig, Moschelesstraße 12“, Leipzig; Gemarkung Leipzig, Flurstück 
2583/h, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen benannt: 
Abweichung nach § 67 Abs. 1 SächsBO von § 50 SächsBO (Barrierefrei-
heit): Zustimmung gemäß Begründung.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-

geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 04109 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager Straße 118-120, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder über 

das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner Postein-
gang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 
2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch De-
Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung gemäß 
§ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird auf-
grund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber den 
Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager unter der Telefonnummer: 0341/123-51 23 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 25.10.2022 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-008559-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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